
DER BUNDESMINISTER 

FÜR JUSTIZ 

7041/1'-Pr 1/80 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 582/J-NR/1980 

5"1t{jAfiJ 

198Q =07- ~ {) 
zu S<fZ/J 

Wie n 

Die schriftli.che Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 

Heinzinger und Genoss~n (582/J), betreffend,strafbare Handlungen 

im Zusammenhang mit den Betriebsratswahlen im 11 He imwerkerzentrum, 

Vösendorf", beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Im Zusammenhang mi,t den Vorgängen um die Betriebsratswahlen 

im Heimwerkerzentrum CHWZ) Vösendorf sind folgende Imzeigen er

stattet worden: 

a) wegen des Vorfalls vom 10.1.1980 im Gasthaus "Weinknecht" 

in Vösendorf 

- am 23.1.1980 vom Gendarmeriepostenkommando Vösendorf beim 

Bezirksgericht Hödling geq'en einen Betriebsrat der Konsumgenossen

schaft österreichs t,tlegen des Verdachtes des Vergehens nach § 83 

Abs. 1 StGB; 

- am 3.3.1980 von z\vei Betriebsräten des HhlZ Vösendorf bei der 

Staatsanwaltschaft Wien gegen Alois Serrini und einen we;iteren Be

triebsra'tsobmann der Konsumgenossenschaft österreichs wegen' des Ver

dach1:es des Vergehens nach §§ 267 und 285 StGB; 

b) wegen des Vorfalls vom 14.3.1980 im HWZ Vösendorf 

- am 14.4.1980 vom Gt.~ndarmeriepostenkonunando Vösendorf beim 

Bezirksgerich,tHödling gegen Alois Serrini und 14 weitere Betriebs

räte der Konsumgenossenschaft österreichs sowie gegen einen Gewerk

schaftssektretär der Gewerkschaft der Privatangestellten wegen des 

Verdachtes der Vergehen nach §§ 83, 99, 125 und 262 StGB; 
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- am 30.4.1980 von dem erwähnten Gewcrkschaft.ssekretär der 

Ge'\·;"erkschaft der Privatangestellten bei der Staatsanwal tschaft Wien 

gegen A10is Serrini u.a. ~egen des Verdachtes des Vergehens na~h 

§ 99 StGB. 

Zu 2 und 3~ 

Das Strafverfahren auf Grund der zu 1 a erwähnten l~nzeige des 

Gendarmeriepostenkommandos Vösendorf vom 23.1.1980 ist auf Antrag 

des Bezirksanwalts beim Bezirksgericht J.V1ödling mit Beschluß dieses 

Gerichtes vom 29.2.1980 gemäß § 90 .tl.bs. 1 S.tPO eingestellt \l7ordelL 

Der Bezirksanwalt hat auf Grund von Zeugenaussagen angenomraen, daß 

äer Verdächtige nur einen Schlag abgewehrt und daher offenbar in 

einer Not'h'ehrsituation gehandelt habe. 

Zur Anzeige des GendarmeriepöstenkoITm1andos Vösendorf vom 

14.4.1980 (s. 1 b) hat die Staatsanwaltschaft Wien beim Untersu

chungsrichter des Landesgerichtes für Strafsachen i\Tien Vorerhebun

gen gegen die 15 angezeigten Betriebsräte der Konsumgenossenschaft 
. ~ 

österreichs wegen des Verdach·tes der Vergehen der Nötigung nach 

§ 105 Abs. 1 StGB und der Körperverletzung nach §§ 83 Abs. 1, 

84 Abs. 2 Z. 2 StGB sowie gegen einen der Betriebsräte überdies 

,,;egen des Vergehens der Sachbeschädigung nach § 125 StGB durch ver

antwortliche Abhörung gemäß § 38 Abs. 3 StPO und durch Vernehmung 

von Zeugen beantragt. In dieses Verfahren sind auch die zu l;.<.a und b 

angeführten Anzeigen von Privatpersonen einbezogen worden. 

nie Anzeige gegen den erwähnten Gewerkschaftssekretär der Ge

werkschaft der Privatangestellten wegen des Verdachtes des Verge

hens der Sachbeschädigung nach § 125 StGB hat die Staatsanwaltschaft 
.:-

'\vien gemäß § 90 Abs. 1 StPO zurückgelegt, weil dem Angezeigten auf 

Grund der vorliegenden Erhebungsergebnisse eine vorsätzliche Sach

beschädigung nicht nachgewiesen werden konnte. 

Eine Bsurteilurig des angezeigten Sachverhalts als Wahldelikt 

nach dem 18. Abschnitt des StGB scheidet bereits auf Grund des Ge1-

tungsbereichs dieser Bestimmungen (§ 261 StGB) aus. 

Zu 4: 

Ich verweise auf meine Antwort zu 2 und 3. 

10. Juli 1980 
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